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Informationen zur L 170:
FAQ - Sanierung & Sicherung zwischen
Wallerfangen und AS Rehlingen

Projektiibersicht

Die L 170 zwischen Wallerfangen und der Anschlussstelle Rehlingen ist seit dem
Starkregenereignis an Pfingsten 2024 und einem weiteren Regenereignis am 29.06.

und 30.06.2024 voll gesperrt. Ausléser waren wiederholte Hangrutsche mit massiven
Fahrbahnschdden, die insbesondere nach Starkregenereignissen aufgetreten sind. Ein
geotechnisches Standsicherheitskonzept hat ergeben, dass es auch jetzt noch jederzeit zu
herabfallenden Baumstammen oder sonstigen Massenbewegungen (z. B. Steinschldgen, Abgang
von Gerollmassen, etc.) kommen kann. Da die Strecke derzeit nicht sicher befahr- und begehbar
ist, wurde zum Schutz der Bevolkerung die Sperrung durch die zustandige Verkehrsbehoérde
beim Landkreis Saarlouis angeordnet. Die Sperrung gilt so lange, bis die Gefahr fir die
Verkehrssicherheit beseitigt ist. Daran arbeiten der Landesbetrieb fiir Straflenbau und alle
beteiligten Behoérden mit Hochdruck.

i T

Hang mit vom Wasser abgetragenen/weggebrochenen Erdmassen. Bei kiinftigen Rutschen besteht die Gefahr, dass Erde, Baume, Steine etc. tiber den Weg wie liber eine Rampe auf die
Fahrbahn geschleudert werden kénnen. Foto: D. Bittner

Welche Streckenabschnitte sind von der Sperrung betroffen?

Die gesperrte Strecke unterteilt sich in die nachfolgend aufgefiihrten Abschnitte.

1. Abschnitt Wallerfangen - Anschlussstelle Dillingen-Mitte / Mitfahrerparkplatz
(Knotenpunkt L 170 / L 355):

a) Wallerfangen bis Dillingen/Briickenstrafle
b) Dillingen/Briickenstrafie bis AS Dillingen-Mitte / Mitfahrerparkplatz

2. Abschnitt Dillingen-Mitte - Rehlingen (Knotenpunkt L 347 / L 170):
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Gab es durch den Starkregen an Pfingsten 2024 noch andere Sperrungen an

Landes- und Bundesstrafien im Zustandigkeitsbereich des LfS?

Insgesamt waren durch den Starkregen an Pfingsten 2024 insgesamt 62 vom LfS betreute
Streckenabschnitte an Landes- und Bundesstrafien im Saarland von den Auswirkungen des
Starkregens betroffen. Neben der L 170 waren dies insbesondere:

« B 51 zwischen Besseringen und Mettlach (Hangrutsch)

« B 51/L 176 Kreisverkehr in der Ortsdurchfahrt Mettlach (Unterspilung)

« B 269 in Felsberg (Unterspiilung)

« L 102 zwischen Gersheim und Medelsheim (Hangrutsch und Fahrbahnabsenkung)
+ L 105 zwischen Herbitzheim und Gersheim (Hangrutsch)

+ L 108 zwischen St. Ingbert und Heckendalheim (massiver Hangrutsch)

+ L 116 zwischen Hanauer Mihle und Eichenthaler Mihle (Béschungsrutsch)

« L 127 zwischen Fischbach und Rufhiitte (Fahrbahnuberflutung)

+ L 133 zwischen Marpingen und Berschweiler (Hangrutsch)

+ L 2412 zwischen Bierbach und Ingweiler (Fahrbahnuberflutung)

+ L 346 zwischen Honzrath und Merchingen (Hangrutsch und umgestiirzte Baume)
+ L 351 zwischen Berus und Altforweiler (B6schungs- und Hangrutsch)

Bislang konnten 60 Strafden wieder instandgesetzt und fiir den Verkehr freigegeben werden.

Warum ist die L 170 immer noch gesperrt?

Die L 170 fihrt am Fuf des Limbergs vorbei.

Der Hang am Limberg stellt nach wie vor ein
grofdes Risiko dar. Durch 341 natiirliche Rinnen
kann bei starkem Regen Ger6ll und Schlamm
auf die Strafie gelangen. Deshalb wurden

bereits in der Vergangenheit umfangreiche
Sicherungsmafinahmen vom LfS durchgefiihrt.
Die vom LfS eingebauten Krainerwande sind aus
dem Alpenraum bekannt. Diese halten Schlamm,
Ger6ll und sonstige Massen zurlick. Sie befinden
sich im Hang und sind ublicherweise nicht von
der Strafie aus zu sehen.

Aufgrund der langen Nutzungsdauer der
Krainerwande und den in immer gréfierem
Umfang angefallenen Massen kénnen diese D e
kein zusitzliches Material mehr aufnehmen. et Nt dor £ 176 darereliam S e B e b Bitmer
Deshalb war geplant, die Krainerwande durch

ein neues Sicherungssystem zu verstarken bzw. zu ersetzen. Hierflir hat ein auf Geotechnik
spezialisiertes Ingenieurbiiro am 27.03.2024, also noch vor dem Starkregen an Pfingsten 2024,
ein Standsicherheitskonzept vorgelegt.

Unmittelbar im Zusammenhang mit dem Starkregen am Pfingstwochenende vom 17.05. bis
20.05.2024 fanden Begehungen vor Ort statt. Zusatzlich fand Anfang Juli 2024 gemeinsam
mit dem Ingenieurbiiro eine Begehung des Limbergs in den zugdnglichen Bereichen statt, um
die Auswirkungen nach dem Starkregen an Pfingsten und die des letzten Juniwochenendes in
Augenschein zu nehmen und weitere Mafinahmen zu veranlassen.

Beim Termin wurde festgestellt, dass die vorhandenen Schdden und die daraus resultierenden
Gefahren so grofd sind, dass laut Sachverstandigem jederzeit mit weiteren Geréllabgangen
gerechnet werden muss und deshalb ohne eine grundlegende Uberarbeitung des
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Standsicherheitskonzeptes keine Freigabe der Strafie erfolgen kann. Dieses wurde unmittelbar in
Auftrag gegeben.

Eine erneute Begutachtung im Sommer 2025 hat ergeben, dass nach wie vor die Gefahr von
Abgdngen der lose im Hang liegenden Erdmassen und Baumstamme besteht und die Strafie
weiterhin gesperrt bleiben muss.

Was tun die Behorden, um die Straf3e wieder zu 6ffnen?

Oberstes Ziel der Strafienbauverwaltung und der Strafienverkehrsbehérden war und ist, die L
170 schnellstmoglich wieder fur den Verkehr freigeben zu kénnen. Das Umweltministerium
hat angekiindigt, alle rechtlichen Moéglichkeiten auszuschépfen, um die Umsetzung der
Sicherheitsmafinahmen zu beschleunigen.

Zusatzlich wurde auf gemeinsame Initiative des Umweltministeriums und des Landkreises
Saarlouis eine Koordinierungsgruppe eingesetzt, in der samtliche involvierten Stellen alle
Mafinahmen eng begleiten. Dadurch wird gewdhrleistet, dass es zu schnellen und pragmatischen
Losungen kommt und die Entscheidungswege kurz gehalten werden. Teilnehmer der
Koordinierungsgruppe sind u.a. die Gemeinde Wallerfangen, die Stadt Dillingen, der Landkreis
Saarlouis, das Umweltministerium, der Landesbetrieb fiir Strafienbau sowie weitere Behorden und
beauftragte Stellen.

Warum konnte das ursprungliche Standsicherheitskonzept nicht umgesetzt

werden?

Das im Madrz 2024 vorgelegte
Standsicherheitskonzept konnte
aufgrund der Auswirkungen der
beiden Starkregenereignisse

von Pfingsten 2024 und Ende

Juni 2024 nicht mehr umgesetzt
werden. Die im Hang erfolgten
Rutschungen, umgestirzten
Baume und sonstige Zerstorungen
erfordern deutlich umfangreichere
Sicherungsmafinahmen.

Umgehend nach den beiden
Starkregenereignissen wurden
Losungsmaoglichkeiten gesucht,
um die Gefahr von weiteren
Massenbewegungen zu
verhindern und die Strafie wieder
freizugeben. Es hat sich gezeigt,
dass eine alleinige zusatzliche
Sicherung zu den Krainerwanden
in den 341 Erosionsrinnen nicht Abgebrochene Baumstimme wie dieser
mehr ausreichend ist. Aufbauend

auf den bereits existierenden Planungen sollte eine Erneuerung und Erganzung der bestehenden
Sicherung auf der kompletten Lange des Hanges erfolgen. Im Zuge der Planungen hat sich
jedoch gezeigt, dass diese Variante nicht umsetzbar ist, da die erforderliche Wirkung nur mit sehr
umfangreichen Baumafinahmen im Hang erreicht worden waren. Neben den damit verbundenen
Kosten waren sehr grofde Eingriffe in den Hang erforderlich gewesen, was nicht nur die Planung
und Umsetzung verzogert, sondern auch die Gefahr von Folgeschdaden vergréfiert hatte. Somit
mussten diese Uberlegungen angepasst werden.

nen jederzeit plotzlich auf die Fahrbahn rutschen. Foto: D. Bittner

Stand 31.10.2025 5 MUKMAV F/3 & F/5



Was bedeutet das fuir die Verkehrsteilnehmenden?

Die L 170 muss bis zur Umsetzung der Sicherungsmafinahmen fir alle Verkehrsarten, auch fir
Zufufigehende und Radfahrende, gesperrt bleiben. Die bereits eingerichteten Umleitungen bleiben
bestehen.

Sobald neue Bauabschnitte starten oder sich Anderungen ergeben, wird die Offentlichkeit
informiert.

Warum kann man die L 170 nicht auf eigene Verantwortung befahren?

Der Landesbetrieb fiir Straf3enbau und die Straflenverkehrsbehorden haben gemeinsam mit den
Sachverstandigen alle Moglichkeiten geprift, um die Einschrankungen so gering wie moglich zu
halten. Leider besteht jederzeit das Risiko unkontrollierter Geréllabgange und grofier Erdmassen,
die sich in den Jahren im Berg angesammelt haben. Dadurch besteht Gefahr fiir Leib oder Leben
fur aller, die sich im Gefahrenbereich aufhalten! Die zustiandigen Behérden haben in Kenntnis
dieser Gefahr die Pflicht, die Verkehrsteilnehmenden zu schiitzen und das Befahren der L 170

zu unterbinden. Bei Gefahr fir Leib und Leben kann und darf die Risikoeinschdtzung nicht auf
die Verkehrsteilnehmenden abgewalzt werden. Kommen Verkehrsteilnehmende durch einen
Gerollabgang zu Schaden, wiirden die zustandigen Behérden zur Rechenschaft gezogen.

Welche Folgen kann die Missachtung oder Beschadigung der Absperrungen

haben?

Die Absperrungen sollen vor Personen-
und Sachschdden schiitzen. Im
Interesse aller Verkehrsteilnehmenden
sind die Absperrungen zwingend
zu beachten. Leider kam und
kommt es an den Absperrungen
immer wieder zu Vandalismus.
Dadurch war der Landesbetrieb fir
Strafienbau gezwungen, massive
Betonabsperrungen aufzustellen. Doch
auch hier kommt es immer wieder
zur Gewaltanwendung. Dies stellt
mindestens eine gemeinschaddliche
Sachbeschadigung dar, die vom
Landesbetrieb filir Strafienbau
. ‘ sy, konsequent zur Anzeige gebracht wird.
e, die auf die Fahrbahn rutschen kennen. ~ Foto: s Spatestens wenn durch das unerlaubte
Offnen der Sperrung jemand zu Schaden
kommt, handelt es sich um einen gefdhrlichen Eingriff in den Strafienverkehr, der je nach der
Schwere der Folgen als Verbrechen eingestuft und mit Freiheitsstrafe nicht unter 1 Jahr geahndet
werden kann. Trotz der mit der Sperrung verbundenen Unannehmlichkeiten bitten die Behérden im
Interesse des Allgemeinwohls um Verstandnis und Akzeptanz fur die getroffenen Mafinahmen.

Wasserrinne und lose Stimme und

Wann werden die Strafenabschnitte wieder freigegeben?

Wallerfangen bis Dillingen-Mitte:

Die Offnung dieses verkehrlich besonders relevanten Streckenabschnitts ist frithestens im Jahr
2026 moglich und abhdangig vom weiteren Planungs- und Genehmigungsverlauf. Es werden alle
rechtlichen Méglichkeiten fir eine beschleunigte Umsetzung ausgeschopft. Allerdings muss
allen Verkehrsteilnehmenden bewusst sein, dass jede Form von Vandalismus an der Baustelle zu
Verzégerungen flihren kann.
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Dillingen-Mitte bis Rehlingen:
Die Planung fiir diesen Streckenabschnitt befindet sich noch in einem friiheren Stadium als im
Abschnitt Wallerfangen - Dillingen. Daher ist eine Wiederfreigabe erst nach 2026 realistisch.

Welche Kosten entstehen?

Allein fur die Installation der Fangnetze zur Sicherung des Abschnitts Wallerfangen -
Brickenstrafie entstehen Kosten in Hohe von ca. 3 Mio. EUR. Hinzu kommen Kosten fiir
Verkehrssicherung, Planung, Baufeldfreimachung und Wartung. Die Mittel stehen im
Landeshaushalt zur Verfligung.

Gibt es Umweltauflagen?

Samtliche Mafinahmen erfordern naturschutzrechtliche Genehmigungen mit dem Ziel eines
moglichst schonenden Eingriffs in Natur und Landschaft.

Die Historie am Limberg zeigt zudem, dass samtliche Mafinahmen zwingend untereinander

und aufihre Vertrdglichkeit fiir die Stabilitat des Limbergs abzustimmen sind. Dadurch wird
gewahrleistet, dass die am Limberg umzusetzenden Mafinahmen die Struktur des Berges und die
Hangsicherheit starken und negative Auswirkungen - unter anderem auf die Nutzerinnen und
Nutzer der L 170 - minimiert werden.

Gibt es Umleitungen?

Ja, der Verkehr wird weiterhin Uber alternative Routen umgeleitet. Weitere Informationen folgen
abhangig vom Baufortschritt.

<
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Warum kann die Strecke nicht zumindest zeitweise oder mit einem

Warnschild freigegeben werden?

Eine tempordre Freigabe ist leider
nicht moglich, da nicht verldsslich
vorhergesagt werden kann, wann es
zu einer weiteren Schlammlawine
kommt. Laut Sachverstandigem
konnen bereits lokale und kurzfristige
Wetterereignisse einen neuen Abgang
von Geroll, Schlamm oder Baumen
auslosen. Der Strafienbauverwaltung
ware es nicht moglich, rechtzeitig und
sicher eine Sperrung einzurichten,
um die Verkehrsteilnehmenden zu
schitzen.

§ z D
N =g i 4 -

Weggesplltes bzw. weggebrochenes Erdreich, durch das der Hang destabilisiert wird Foto: D. Bittner

Auch das Aufstellen eines einfachen Warnschildes reicht in diesem Fall nicht aus. Laut geltender
Rechtsprechung ist die Strafienbauverwaltung verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass eine Strafle

nur dann freigegeben wird, wenn sie auch gefahrlos befahrbar ist. Warnschilder allein entbinden
nicht von dieser Verantwortung. Ist eine sichere Befahrbarkeit nicht gegeben, muss die
Gefahrenstelle entweder beseitigt oder abgesperrt werden - so, dass niemand ungesichert in den
Gefahrenbereich gerat.

Ist das von der Burgerinitiativeerwahnte Gerichtsurteil des Landgerichts

Coburg auf die Situation am Limberg tibertragbar?

Das Urteil des Landgerichts (LG) Coburg (Az.: 220688/415) ist nicht auf die Situation am
Limberg tibertragbar. In dem am LG Coburg verhandelten Fall ist einer Autofahrerin ein aus dem
Hang geldster Stein gegen ihr Auto geprallt. Dabei ist es zu einer Beschdadigung des Fahrzeugs
gekommen. Die Geschadigte hat daraufhin den mit der Verkehrssicherungspflicht beauftragten
Straflenbaulasttrager auf Ersatz des ihr entstandenen Schadens verklagt.

Das Gericht hat bestatigt, dass die vom Straflenbaulasttrager durchgefiihrten Kontrollen in

ihrer Regelmafligkeit und Intensitdt vor dem Hintergrund der 6rtlichen Gegebenheiten als
ausreichend anzusehen waren. Der grundsatzlichen Gefahrdungsneigung des Hanges war
durch Felsausraumungen grundlegend begegnet worden. Die Kontrolle der Strafde im weiteren
Verlauf erfolgte mindestens dreimal in der Woche und damit dufierst engmaschig. Zudem waren
Steine auf der Strafe zu melden, woraufhin eine weitere Uberpriifung durch den Ingenieur fir
Felskontrolle ausgeldst wurde.

Das LG Coburg bestatigt in seiner Urteilsbegriindung, dass keine weiteren Mafinahmen durch den
Straflenbaulasttrager getroffen werden mussten.

Der in Coburg verhandelte Sachverhalt unterscheidet sich maf3geblich von der derzeitigen
Situation entlang der betroffenen Streckenabschnitte der L 170.

Der Limberg im Abschnitt Wallerfangen bis zur AS Dillingen / Mitfahrerparkplatz bedeckt eine
Flache von ca. 60 Hektar, also 600.000 m?. Es handelt sich um eine tiberwiegend bewaldete Flache
Uber ca. 2 km Lange und einen Héhenunterschied von ca. 180 Hohenmetern. Das Geldnde ist
dartiber hinaus stark zerkliftet und teilweise nur unter Nutzung von Hilfsmitteln zuganglich.

Um zu dem am LG Coburg verhandelten Sachverhalt eine Vergleichbarkeit herstellen zu kénnen,
mussten am Limberg dahnliche Voraussetzungen geschaffen werden. Hierzu gdabe es mehrere
Moglichkeiten.

Es misste wie im Fall Coburg eine Beraumung der ca. 600.000 m? grofden Fliache erfolgen.
Dadurch ware gewahrleistet, dass keine Massen oder Baumstamme mehr herabfallen kénnen und
nur so konnte der gesamte Hang von der Strafde aus in Augenschein genommen werden.
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Da derzeit die Gefahr am Limberg grundsatzlich von der gesamten Flache ausgeht, miisste der
gesamte Hang berdaumt werden. Solch eine gravierende Berdaumung ist u. a. aus Griinden des
Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Mensch
und Natur und auch der damit verbundenen sehr hohen Kosten nicht umsetzbar. Zudem entstiinde
eine sehr karge Flache, die die Ansicht von Wallerfangen grundlegend verandern wirde.

Alternativ dazu kann wie derzeit geplant eine Schutzeinrichtung am Rande der Strafie und somit
am Fuf3e des Hangs gebaut werden. Diese wiirde ebenfalls eine dem LG Coburg vergleichbare
Situation schaffen, ohne dabei grofe Auswirkungen auf die Natur auszulésen. Sobald also die
Schutzeinrichtung fertiggestellt wird, kann die Strecke wieder fiir den Verkehr freigegeben
werden. Bei einem moglichen zuklnftigen Schadensfall an der L 170 wiirde dann das hierfur
zustandige Gericht eine vergleichbare einzelfallbezogene Sachverhaltsprifung wie das LG Coburg
durchfiihren und dies bei seiner Urteilsfindung bericksichtigen.

Der dem Urteil vom LG Coburg zugrundliegende Sachverhalt ist insgesamt weder mit der Situation
am Limberg vergleichbar noch ware es verhdltnismaflig, einen solchen Vergleich herzustellen.

Wieso darf die Strecke von Rettungskraften genutzt werden, trotz der

Gefahrensituation?

Rettungskrafte im Einsatz
nehmen Sonderrechte nach §

35 StVO in Anspruch. Danach
durfen sie auch gesperrte
Strafden befahren, sofern dies
zur Erfullung hoheitlicher
Aufgaben dringend erforderlich
ist. Eine solche Dringlichkeit liegt
beispielsweise vor, wenn Leib
oder Leben von Menschen akut
gefahrdet sind. Die Einsatzkrafte
prifen vor Ort, welches Risiko : e AR R Y
iiberwie gt, un d treffen danach Hang mit Rinnen, wo sich das Wasser seinen Weg gebahnt und Gersll und Schlamm auf die Straf;ngf::;:S}tB?;:;
ihre Entscheidung.

Ist eine Verkehrsfreigabe

unter halbseitiger Sperrung
maoglich?

Eine Verkehrsfreigabe unter
halbseitiger Sperrung ist

nicht moglich. Gemaf eines
durch den LfS beauftragten
Standsicherheitskonzeptes besteht
nach wie vor die Gefahr von
Abgangen lose im Hang liegender
Erdmassen und Baumstamme.
Das Risiko eines Geroll- oder
Baumabgangs ist nicht auf eine
Fahrbahnhalfte begrenzt.

Sh

&2 A 4 0 o5 Sl i S o
Foto: D. Bittner

Entwurzelte Baumstimpfe wie diese konnen jederzeit vom Hang herabrutschen.
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Durfen Radfahrende oder Zufuf3gehende einen Teil der gesperrten Strecke

trotz Gefahrensituation nutzen?

Nein. Die von der Straf3enverkehrsbehoérde
des Landkreises Saarlouis erstellte
verkehrsrechtliche Anordnung

untersagt eine Nutzung fir alle
Verkehrsteilnehmenden. Darunter fallen
auch Radfahrende und Zufufigehende.

Die Zuginge und Zufahrten zur L 170 sind durch die Verkehrszeichen 259 (Verbot fiir Fufgénger)
und 250 (Verbot fur Fahrzeuge aller Art) gesperrt. Foto: D. Bittner

Hat die Baumentnahme im Jahr 2021 die Instabilitdt des Limbergs

begunstigt?

Samtliche Mafinahmen, die im Hang durchgefiihrt werden, missen untereinander und vor allem
aufeinander abgestimmt werden. Deshalb finden derzeit umfangreiche Abstimmungen u. a.
zwischen der Gemeinde Wallerfangen als Eigentlimer des Hangs, dem von ihr beauftragten
Forstunternehmen, dem Landkreis, dem Umweltministerium und dem LfS statt.

Welche Mafinahmen sind an der L. 170 dariiber hinaus noch geplant?

Es gibt unabhdngig vom Bau der Schutzeinrichtung im Straf3enabschnitt von Wallerfangen bis zur
AS Dillingen / Mitfahrerparkplatz zwei getrennte weitere geplante Bauprojekte:

1. Wallerfangen - AS Dillingen-Mitte / Mitfahrerparkplatz (Knotenpunkt L. 170-L 355):
grundhafte Sanierung der Fahrbahn auf rund 2 km

 Verbreiterung auf 7 m mit Banketten

« Neubau eines Rad- und Gehwegs im Bereich Saar-Altarm bis Briickenstrafie
« Anpassung der Entwdsserung

+ bessere Einbindung in kommunale Radverkehrskonzepte

« Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit Gemeinde Wallerfangen, Stadt Dillingen und Landkreis
Saarlouis

2. Dillingen-Mitte - Rehlingen (Knotenpunkt L 347-L 170):

+ Sanierung gefdahrdeter Hange (z. B. ,In der Engt®) durch geotechnische Mafinahmen - derzeit
existiert noch keine umsetzbare Losung, deshalb existiert noch keine Zeitschiene

« Fahrbahnerneuerung und Querschnittsoptimierung
+ Bau eines durchgehenden Rad- und Gehwegs
« Amphibienschutzmafinahmen

Warum kann kein durchgehender Radweg gebaut werden?

Der Verkehrsraum entlang der L 170 ist stark begrenzt. Ein durchgehender separater Radweg ist
aus Platzgriinden nicht moglich. Alternativ wird in der Planung auf vorhandene Wege wie den
Leinpfad zuriickgegriffen.

Stand 31.10.2025 11 MUKMAV F/3 & F/5



	Impressum:
	Projektübersicht
	Welche Streckenabschnitte sind von der Sperrung betroffen?
	Gab es durch den Starkregen an Pfingsten 2024 noch andere Sperrungen an Landes- und Bundesstraßen im Zuständigkeitsbereich des LfS?
	Warum ist die L 170 immer noch gesperrt?
	Was tun die Behörden, um die Straße wieder zu öffnen?
	Warum konnte das ursprüngliche Standsicherheitskonzept nicht umgesetzt werden? 
	Was bedeutet das für die Verkehrsteilnehmenden?
	Warum kann man die L 170 nicht auf eigene Verantwortung befahren?
	Welche Folgen kann die Missachtung oder Beschädigung der Absperrungen haben?
	Wann werden die Straßenabschnitte wieder freigegeben?
	Welche Kosten entstehen?
	Gibt es Umweltauflagen?
	Gib es Umleitungen?
	Warum kann die Strecke nicht zumindest zeitweise oder mit einem Warnschild freigegeben werden?
	Ist das von der Bürgerinitiativeerwähnte Gerichtsurteil des Landgerichts Coburg auf die Situation am Limberg übertragbar?
	Wieso darf die Strecke von Rettungskräften genutzt werden, trotz der Gefahrensituation?
	Ist eine Verkehrsfreigabe unter halbseitiger Sperrung möglich? 
	Dürfen Radfahrende oder Zufußgehende einen Teil der gesperrten Strecke trotz Gefahrensituation nutzen?
	Hat die Baumentnahme im Jahr 2021 die Instabilität des Limbergs begünstigt?
	Welche Maßnahmen sind an der L 170 darüber hinaus noch geplant?
	Warum kann kein durchgehender Radweg gebaut werden?

		2025-10-31T09:08:33+0100
	362587DE-3076-51F2-A93D-B92C34F5C269




